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Der Schweizerische Bundesrat 
verordnet: 

I 

Die Verordnung vom 24. Oktober 20071 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstä
tigkeit wird wie folgt geändert: 

Art. 83a Abs. 1 und Fussnote 
1 Ausländerinnen und Ausländer können von den kantonalen Migrationsbehörden 
nach den Voraussetzungen der Richtlinie 2001/40/EG2 in ihren Heimat- oder Her
kunftsstaat ausgeschafft werden, wenn ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid ei
nes Schengen-Staates feststellt, dass die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 Ab
satz 1 des Schengener Grenzkodex3 nicht erfüllt sind. 

Art. 87 Abs. 1bis Bst. g Fussnote 
1bis Die Daten nach Absatz 1 Buchstaben a und b können zwecks Speicherung in das 
automatisierte Fingerabdruck-Identifikationssystem (AFIS) des Bundesamtes für Po
lizei erfasst werden, sofern die betroffene Person: 

g. nicht nachweist, dass alle Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 
des Schengener Grenzkodex4 erfüllt sind; 

  

 
1 SR 142.201 
2 Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung 

von Entscheidungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen, Fassung gemäss 
ABl. L 149 vom 2.6.2001, S. 34. 

3 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenze durch Personen 
(Schengener Grenzkodex), ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1; zuletzt geändert durch Ver
ordnung (EU) 2024/1717, ABl. L, 2024/1717, 20.6.2024. 

4 Siehe Fussnote zu Art. 83a Abs. 1. 
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Art. 88a Sachüberschrift und Abs. 2 
Spezielle Situation von unbegleiteten Minderjährigen 

 (Art. 66 AIG) 

2 Kann für unbegleitete Minderjährige nicht sofort eine Beistand- oder Vormund
schaft eingesetzt werden, so bestimmt die zuständige kantonale Behörde für die Dauer 
des Wegweisungsverfahrens, längstens aber bis zur Ernennung eines Beistandes, ei
ner Beiständin, eines Vormundes oder einer Vormundin oder bis zum Eintritt der 
Volljährigkeit, unverzüglich eine Vertrauensperson nach Artikel 66 AIG. 

II 

Diese Verordnung tritt am […] in Kraft.  


